
 

 Anlage  1.05.2  

 

 

SATZUNG 

 

zur Änderung der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der 

Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätige vom 9. Dezember 2019 

in der Fassung der Ersten Änderung vom 17. Juli 2023 

 

(Zweite Änderung) 

 

vom  

 

 

Aufgrund der §§ 5 Absatz 1 Satz 1, 27 Absatz 3 Satz 1, 50 Absatz 1 Satz 1, 51 

Nummer 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 7. März 2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 16. Februar 2023 (GVBl. I, S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Kassel in ihrer Sitzung am __. _______ ____ folgende Satzung zur 

Änderung der Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der 

Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätigen vom 9. Dezember 2019 in 

der Fassung der Ersten Änderung vom 17. Juli 2023 (Zweite Änderung) beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

1. In § 3 Absatz 5 1. Halbsatz werden nach den Wörtern „des Denkmalbeirates“ 

ein Komma und das weitere Aufzählungsmitglied „des Kulturbeirates“ 

eingefügt. 

 

2. In § 3 Absatz 6 Satz 1 wird nach den Wörtern „des Denkmalbeirates,“ das 

weitere Aufzählungsmitglied „des Kulturbeirates“ eingefügt. 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. November 2023 in Kraft. 

 

 

 

Kassel, den  

 

Stadt Kassel - Der Magistrat 

 

 

 

Dr. Sven Schoeller 

Oberbürgermeister 




